
RICHTLINIE 
 

Sportler- und Funktionärsehrung 
 
 
Sportlerehrung:  
 
Unterster Maßstab für die Ehrung ist ein dritter Platz bei einer Bezirksmeisterschaft. Über 
Sonderfälle (z. B. ist die Gaumeisterschaft im Skifahren mit einer Bezirksmeisterschaft 
vergleichbar) wird  im Einzelfall entschieden. 
 
Auf Bezirksebene zählen bei der Sportlerehrung also die Plätze 1 - 2 und 3; gleiches gilt für 
Landesmeisterschaften. Auf Bundesebene werden die ersten fünf Plätze geehrt. 
 
In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass für die Ehrung nur 
offizielle Meisterschaften (Bezirks-, Obb. Meisterschaften usw.), nicht aber Ergebnisse 
sonstiger Wettkämpfe und Sportveranstaltungen in Frage kommen. 
 
 
 
Funktionärsehrung: 
 
Geehrt werden Personen, die ununterbrochen 20 Jahre und mehr, 25 Jahre und mehr,   
30 Jahre und mehr, 35 Jahre und mehr und 40 Jahre und mehr eine führende Funktion 
im selben Verein ausüben. 
 
Die Stadt Penzberg behält sich die Auswahl der zu ehrenden Sportler und Funktionäre nach 
eingehender Prüfung selbst vor. 
 


